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Eine Schreibweise, die beiden Geschlechtern gleichermaßen gerecht wird, wäre sehr angenehm. Da aber entsprechende neuere 
Schreibweisen in der Regel zu großen Einschränkungen der Lesbarkeit führen, wurde darauf verzichtet. So gilt für die gesamte Lern-
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1 Einleitung 

Von ABC-Gefahrstoffen kann eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung ausgehen. Damit im ABC-Einsatzfall sinnvolle taktische und technische 

Maßnahmen getroffen werden können, ist ein wesentlicher Bestandteil der Er-

kundung die Stoffidentifizierung. Kenntnisse über die möglichen Kennzeichnun-

gen von Gefahrstoffen sind dabei von besonderer Bedeutung. 

2 Kennzeichnung stationärer Anlagen 

2.1 Gefahrengruppen  

Grundlage: FwDV 500 [1]  

2.1.1 A-Gefahrstoffe 

Das Kriterium für die Zuordnung in die Gefahrengruppen IA, IIA oder IIIA ist die 

Gesamtaktivität der vorhandenen Radionuklide in der Anlage. 

 

Abbildung 1: Kennzeichnung der Gefahrengruppen IA, IIA und IIIA für radioaktive 

Stoffe nach FwDV 500 [IdF NRW] 

2.1.2 B-Gefahrstoffe 

Das Kriterium für die Zuordnung in die Gefahrengruppen IB, IIB oder IIIB ist die 

Sicherheits-/Schutzstufe des Labors oder die Risikogruppe der biologischen 

Gefahrstoffe in der Anlage. 

 

Abbildung 2: Kennzeichnung der Gefahrengruppen IB, IIB und IIIB für biologische 

Stoffe nach FwDV 500 [IdF NRW] 

2.1.3 C-Gefahrstoffe 

Die Kriterien für die Zuordnung in die Gefahrengruppen IC, IIC oder IIIC sind 

sehr vielfältig. Einflussgrößen sind: 

 Art, Aggregatzustand und Menge des C-Gefahrstoffes 

 mögliche Schadenszenarien (Mengen, Leckraten oder Brände von C-

Gefahrstoffen) 

 Verpackungsgruppe und Beförderungskategorie der C-Gefahrstoffe 

 

KEINE KENNZEICHNUNG! 
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2.2 Munitionsbrandklassen 

Grundlage: ZDv 34/240 Brandschutzbestimmungen für den Umgang mit Muni-

tion [2] 

 

Tabelle 1: Kennzeichnung Munitionsbrandklassen nach ZDv 34/240 [IdF NRW] 

2.3 Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchfluss 

Grundlage: DIN 2403 [3] 

 

Tabelle 2: Kennzeichnung nach dem Durchflussstoff nach DIN 2403 [IdF NRW] 

   

   

Abbildung 3: Beispiele für die Kennzeichnung nach dem Durchflussstoff [IdF NRW] 
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2.4 Arbeitsplatzkennzeichnungen 

Grundlage: DIN EN ISO 7010 [4], ASR A1.3 [5] 

2.4.1 Verbotszeichen  

Eine Kennzeichnung, die ein Verhalten, durch das eine Gefahr entstehen kann, 

untersagt. 

    

Rauchen  

verboten! 

Keine offene 

Flamme, 

Feuer… 

Mit Wasser  

löschen verboten 

Zutritt für Unbe-

fugte verboten 

Tabelle 3: Beispiele für Verbotszeichen nach ASR A1.3 [IdF NRW] 

2.4.2 Warnzeichen 

Eine Kennzeichnung, die vor einem Risiko oder einer Gefahr warnt. 

    

Warnung vor 

 radioakt. Stoffen  

Warnung vor  

Biogefährdung 

Warnung vor  

ätzenden Stoffen 

Warnung vor  

giftigen Stoffen 

Tabelle 4: Beispiele für Warnzeichen nach ASR A1.3 [IdF NRW] 

2.4.3 Gebotszeichen 

Eine Kennzeichnung, die ein bestimmtes Verhalten vorschreibt. 

    

Atemschutz 

benutzen 

Auffanggurt  

benutzen 

Handschutz 

benutzen 

Augenschutz  

benutzen 

Tabelle 5: Beispiele für Gebotszeichen nach ASR A1.3 [IdF NRW] 

2.4.4 Rettungszeichen 

Eine Kennzeichnung, die den Rettungsweg oder Notausgang, den Weg zu ei-

ner Erste-Hilfe-Einrichtung oder die Einrichtung selbst angibt. 

    

Erste Hilfe Notdusche Augendusche Sammelstelle 

Tabelle 6: Beispiele für Rettungszeichen nach ASR A1.3 [IdF NRW] 
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2.4.5 Brandschutzzeichen 

Eine Kennzeichnung, die Standorte von Feuermelde- und Feuerlöscheinrich-

tungen angibt. 

    

Feuerlöscher Löschschlauch Brandmelder 

Geräte zur 

Brandbekämp-

fung 

Tabelle 7: Beispiele für Brandschutzzeichen nach ASR A1.3 [IdF NRW] 

 

3 Kennzeichnung im Umgangsrecht 

Kennzeichnungen im Umgangsrecht haben das Ziel, die Gefahren, die von ge-

fährlichen Stoffen ausgehen, erkennbar zu machen. Menschen und Umwelt sol-

len so vor deren schädlichen Einwirkungen geschützt oder diese abgewendet 

oder ihrem Entstehen vorgebeugt werden. 

3.1 GHS - Globally Harmonised System 

Grundlage: CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)) [6] 

Kennzeich-

nung 
Gefahrenklasse 

 

 Instabile explosive Stoffe  

 Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff(en) 

 selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 

 Organische Peroxide Typ A, B 

 

 Entzündbare Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe  

 Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische  

 selbstentzündliche Flüssigkeiten und Feststoffe 

 Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische 

 Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser ent-

zündbare Gase entwickeln 

 Organische Peroxide Typ B, C, D, E, F 

 

 Gase unter Druck:  

 verdichtete Gase 

 verflüssigte Gase  

 tiefgekühlt verflüssigte Gase  

 gelöste Gase 
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 Oxidierende Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe 

 

 Ätzwirkung auf die Haut 

 Schwere Augenschädigung  

 Korrosiv gegenüber Metallen 

 

 Akute Toxizität (oral, dermal, inhalativ) Kat. 1, 2, 3 

 

 Akute Toxizität (oral, dermal, inhalativ) Kat. 4 

 Reizwirkung auf die Haut 

 Augenreizung 

 Sensibilisierung der Haut 

 Atemwegsreizung  

 narkotisierende Wirkungen 

 … 

 

 Sensibilisierung der Atemwege 

 Keimzellmutagenität 

 Karzinogenität 

 Reproduktionstoxizität 

 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) 

 Aspirationsgefahr 

 … 

 

 Gewässergefährdend 

Signalwort: 
ein Wort, das das Ausmaß der Gefahr angibt, um den Anwender 

auf eine potenzielle Gefahr hinzuweisen 

 „Gefahr“ Signalwort für eine schwerwiegende Gefahrenkategorie 

 „Achtung“ Signalwort für eine weniger schwerwiegende Gefahrenkategorie 

Tabelle 8: Kennzeichnung GHS nach CLP-Verordnung [IdF NRW] 

Auf Gefahrstoffetiketten sind weitere Informationen zu finden: 

 Produktidentifikation (EG-Nr.; CAS-Nr.) 

 Gefahrenhinweise (H-Sätze) 

 Sicherheitshinweise (P-Sätze) 
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 Angaben zum Lieferanten 

 Ergänzende Hinweise 

 Nennmenge 

 

Abbildung 4: Beispiel eines Gefahrstoffetiketts [IdF NRW] 

3.2 Gasflaschen 

Grundlage: DIN EN 1089 [7] 

Die Farbkennzeichnung nach DIN EN 1089-3 ist nur für die Flaschenschulter 

ortsbeweglicher Gasflaschen festgelegt.  

 

Tabelle 9: Kennzeichnung (Auszug) für Gasflaschenschultern nach DIN EN 1089-3 

[IdF NRW] 

Die Farbgestaltung des Flaschenzylinders ist durch die Norm nicht festgelegt. 

Ausnahme:  

medizinische Gase = weißer Flaschenzylinder (z.B. Sauerstoff med.) 
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Die Industrie hat darüber hinaus vereinbart, dass Flaschenzylinder entweder 

die gleiche Farbgebung wie die Schulter haben oder grau sind.  

Eine weitere Ausnahme besteht für LPG (Flüssiggase). Hier gibt es keine 

Farbvorgabe für die Flaschenschulter. [8] 

Die verbindliche Kennzeichnung des Flascheninhalts ist auf dem Gefahrgutauf-

kleber auf der Flaschenschulter. 

 

Abbildung 5: Beispiel eines Gefahrgutaufklebers auf der Gasflaschenschulter für Sau-

erstoff [IdF NRW] 

4 Kennzeichnung nach Transportrecht 

Grundlage:  

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße (ADR) [9] 

Regelung zur Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährli-

cher Güter (RID) [10] 

Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 

Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) [11] 

4.1 Kennzeichnung von Straßen- und Schienenfahrzeugen (ADR/RID) 

Gefahrklasse 1 

Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff für die  
Unterklassen 

1.1 – 1.3 1.4 1.5 1.6 
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Gefahrklasse 2 

Entzündbare Gase 
Nicht entzündbare, 

nicht giftige Gase 
giftige Gase 

   

Gefahrklasse 3 

entzündbare flüssige Stoffe 

 

Gefahrklassen 4.1, 4.2 und 4.3 

Klasse 4.1  
Entzündbare feste 

Stoffe, selbstzersetzli-
che Stoffe und desen-

sibilisierte 
explosive Stoffe 

Klasse 4.2    
Selbst- 

entzündliche 
Stoffe 

(fest oder flüssig) 

Klasse 4.3 
Stoffe, die in Berührung 

mit Wasser  
entzündbare Gase entwi-

ckeln 
(fest oder flüssig) 

   

Gefahrklassen 5.1 und 5.2 

Klasse 5.1 
Entzündend (oxidierend) wirkende 

Stoffe 
(fest, flüssig oder gasförmig) 

Klasse 5.2 
Organische Peroxide 

(fest oder flüssig) 

  

 

 

 

 



IdF NRW ©2020 Kennzeichnung von ABC-Gefahrstoffen 08.04.2020 

LU B3-024 Seite 12 / 18 

Gefahrklassen 6.1 und 6.2 

Klasse 6.1 
Giftige Stoffe 

(fest oder flüssig) 

Klasse 6.2 
Ansteckungsgefährliche Stoffe 

 

  

Gefahrklasse 7 

Radioaktive Stoffe (Fahrzeug) Spaltbar 

 

 

Paket Kat. I Paket Kat. II Paket Kat. III 

   

Gefahrklasse 8 

 
Ätzende Stoffe 

(fest, flüssig oder gasförmig) 
 

Gefahrklasse 9  

 
Verschiedene gefährliche Stoffe 

und Gegenstände 
 

 
Verschiedene gefährliche Stoffe 

und Gegenstände 
mit Lithiumzellen oder -batterien 
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Zusatzkennzeichnungen: 

Umweltgefährdende Stoffe Erwärmte Stoffe 

  

Weitere Kennzeichnungen auf Gefahrgütern: 

oben vor Nässe schützen 
Kennzeichnung  

auf Verpackungen 

   

 

Begrenzte Menge 
Begrenzter Menge  

(Strecke per Luftfracht) 
Freigestellte Menge 

   

 

 

 

Orange Warntafel 

 

Warntafel, vorn und hinten am Fahr-

zeug. Allgemeiner Hinweis auf ge-

fährliche Güter. (z.B. Stückgut) 

 

Warntafel mit Kennzeichnung, vorn 

und hinten (ggf. auch seitlich) an 

Fahrzeugen, Tanks oder Containern 

Tabelle 10: Kennzeichnung nach ADR/RID [IdF NRW]
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Nummer zur Kennzeichnung 

der Gefahr 

 

UN-Nr. 

 

Abbildung 6: Beispiel einer Warntafel für Benzin [IdF NRW] 

Die obere Zahlenreihe in der orangefarbenen Warntafel ist die Nummer zur 

Kennzeichnung der Gefahr (Gefahrnummer). Sie besteht aus zwei oder drei 

Ziffern. Die Ziffern weisen im Allgemeinen auf folgende Gefahren hin: 

2 Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion 

3 Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder 

 selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoffe 

4 Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger fester 

 Stoff   

5 Oxidierende (brandfördernde) Wirkung 

6 Giftigkeit 

7 Radioaktivität 

8 Ätzwirkung 

9 Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion 

Die Verdoppelung einer Ziffer weist i.d.R auf die Zunahme der entsprechen-

den Gefahr hin. 

Wenn der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr der Buchstabe "X" voran-

gestellt ist, reagiert der Stoff in gefährlicher Weise mit Wasser. 

Die beispielhaft aufgeführten Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr haben 

eine besondere Bedeutung: 

22 tiefgekühlt verflüssigtes Gas, erstickend 

323 entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare 

 Gase entwickelt 

X323 entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und 

 entzündbare Gase entwickelt 

333 selbstentzündliche flüssige Stoffe 

423 fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet 
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X423 entzündbarer fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und ent-

 zündbare Gase bildet 

43 selbstentzündliche feste Stoffe 

44 entzündbarer fester Stoff, der sich bei erhöhter Temperatur in ge-

 schmolzenem Zustand befindet 

539 organische Peroxide 

606 ansteckungsgefährliche Stoffe 

90 umweltgefährdende, verschiedene gefährliche Stoffe 

99 verschiedene gefährliche Stoffe in erwärmten Zustand 

 

4.2 Kennzeichnung von Schienenfahrzeugen (RID) 

Vorsichtig verschieben! Abstoß-und Auflaufverbot 

 

 

 

Oranger Streifen:  

Kesselwagen für z.B. druckverflüssigte oder tiefkalt verflüssigte Gase 

 

Tabelle 11: Kennzeichnung für Eisenbahnwagen nach RID [IdF NRW] 
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4.3 Kennzeichnung von Binnenschiffen (ADN) 

 

Tag (blaue Kegel) Nacht (blaue Lichter) Stoffe (Eigenschaften) 

  

Beförderung bestimmter 
feuergefährlicher Stoffe 

(bei Schub- und 
Schleppverbänden 

geringe Abweichungen) 

  

Beförderung von 
giftigen und anderen 

gleichgestellten Stoffen 

  

Beförderung bestimmter 
explosionsgefährlicher 

Stoffe 

Tabelle 12: Kennzeichnung von Binnenschiffen nach ADN [IdF NRW] 

 

4.4 Weitere Kennzeichnungen 

Lithiumzellen oder -batterien 

 

Begaste Container 

 

Warnzeichen für Kühlmittel  

(z.B. Trockeneis) 
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Notizen: 
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